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Die Krise in der Eurozone bringt beängstigende Mel-
dungen hervor zu Rettungsschirmen, Milliardenhilfen, 
angeblichen Austrittskandidaten, und dergleichen. Die 
Vertragsgestaltung darf das nicht ignorieren. Wie 
können sich Unternehmen für den Austritt eines Lan-
des aus dem Euro absichern? Sollten Verträge mit 
Partnern aus sogenannten Krisenländern überhaupt 
noch abgeschlossen werden? Und wie wird sich ein 
möglicher Euro-Austritt eines Landes vollziehen kön-
nen? Diese Fragen zeigen Beratungsbedarf und ma-
chen deutlich, dass sich sowohl exportierende, als 
auch importierende Unternehmen gezielt auf Austritts-
Szenarien vorbereiten und ihre Verträge anpassen 
sollten. 
 
 
Rechtliche Situation 
 
Der Austritt eines Landes aus dem Euro bedeutet die 
Einführung einer neuen Währung. Sie kann so heißen 
wie die Vorgängerwährung vor 2002. Das Ausschei-
den eines Staates aus dem Euro-Verbund dürfte auf 
EU- oder nationalstaatlicher Ebene in Verordnungen 
und Gesetzen geregelt werden. Ebenso dürften diese 
Regelungen genau festlegen, welche Forderungen 
von der Währungsumstellung betroffen sind. Ein mög-
licher und wahrscheinlicher Anknüpfungspunkt wird 
dabei der Sitz des Schuldners, evt. auch der Zah-
lungsort sein. Der Alleingang eines Staates bei der 
Umstellung seiner Währung erscheint sehr unwahr-
scheinlich, er wäre jedenfalls rechtswidrig. EU-
Verordnungen gehen dem Recht der Einzelstaaten 

vor. Eine EU-Verordnung sieht aktuell den Euro als 
alleinige Währung vor. Die Umstellung der Währung 
dürfte daher durch EU-Rechtsakte erfolgen bzw. 
durch EU-rechtliche Absicherung innerstaatlicher 
Maßnahmen. Bei der Währungsumstellung wären 
beispielsweise der Umrechnungskurs, Zahlungsbe-
schränkungen (Devisenregulierung), Bargeldum-
tausch, usw. zu regeln. Die ursprüngliche Inlandswäh-
rungsschuld, nämlich in Euro, wird zur Fremdwäh-
rungsschuld in der neuen Landeswährung. Dabei ist 
der Grundsatz zu beachten, dass Geldschulden in 
Inlandswährung nicht in Fremdwährung beglichen 
werden dürfen. Nach der Währungsumstellung wird 
es voraussichtlich zu einer Abwertung der (neuen) 
Landeswährung gegenüber dem Euro kommen. Mit 
der Abwertung der neuen Währung gegenüber dem 
Euro geht ein Wertverlust von Zahlungsforderungen in 
dieser Währung einher. Geschuldet wird nach dem 
Nominalprinzip nämlich ein Geldbetrag, nicht der Wert 
einer Ware.  
 
 
Bestehende Verträge 
 
Bei bestehenden Verträgen sind zwei Situationen 
vorstellbar: Der Lieferant der Ware ist Gläubiger der 
Geldforderung und sitzt in der Euro-Zone. Der 
Schuldner sitzt im Land, das die Euro-Zone verlassen 
hat. Die Geldforderung wird entwertet werden. Nach 
dem Nominalprinzip entsteht durch die Geldentwer-
tung ein Schaden, den grundsätzlich der Gläubiger 
trägt. Hier hat der Gläubiger ein großes Interesse an 
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Ausgleichsregelungen mit dem Schuldner. Ist das in 
der Euro-Zone beheimatete Unternehmen hingegen 
der Gläubiger der Geldforderung, weil es die Ware 
importiert hat, so bleibt die Geldforderung gleich. Der 
Gläubiger kann in Euro (wie bisher) bezahlen. Dabei 
erhält der Gläubiger durch die Abwertung der neuen 
Währung im Verhältnis zum Euro nun bei gleichem 
Zahlbetrag „mehr Ware“. Der Schuldner hat in diesem 
Fall ein Interesse an Ausgleichsregelungen. 
 
Risiken bei bestehenden Verträgen 
 
Bei bestehenden Verträgen besteht voraussichtlich 
keine Regelung zu der vorstehend beschriebenen 
Währungsumstellung. Die Währungsfrage ist meis-
tens nicht thematisiert und geregelt worden. Damit 
muss auf andere als vertragliche Regelungen zurück-
gegriffen werden. Auch kann eine fortlaufende Abwer-
tung der Neuwährung zu einer sich ständig verschär-
fenden Situation führen. Es drohen zahlreiche Pro-
zesse vor Gerichten und Schiedsgerichten. Dabei 
besteht das Risiko, dass zahlreiche divergierende 
Entscheidungen zu einer weiteren Rechtsunsicherheit 
führen. 
Eine Grundfrage hierbei ist die Frage der Gerichtszu-
ständigkeit. Bei der Überleitung der Forderungen vom 
Euro auf die neue Landeswährung wird letztendlich 
die noch nicht feststehende gesetzliche Regelung 
abgrenzen, welche Forderungen in die neue Währung 
übergeleitet werden. Mit den auftretenden rechtlichen 
Problemen können Gerichte in dem Land befasst 
sein, das die Euro-Zone verlassen hat, aber auch 
andere Gerichte. Hier kommt es auf getroffene Ge-
richtsstands- und Schiedsvereinbarungen an. Für 
jedes mit diesen rechtlichen Fragen befasste Gericht 
gilt: Es muss einen rechtmäßigen Währungswechsel 
beachten. Zu beachten ist bei Rechtswahlklauseln 
aber grundsätzlich die Frage der Vollstreckbarkeit des 
Titels. Nicht jeder vor einem ordentlichen Gericht er-
langte Titel kann in jedem Land vollstreckt werden. 
Schiedsvereinbarungen bieten in diesen Fällen Vortei-
le. 
 
Möglichkeiten der Ausgleichsregelungen 
 
Die Parteien können sich darauf verständigen, dass 
für die Währungsumstellung keine Ausgleichszahlun-

gen zu leisten sind und die bestehenden Verträge 
ordnungsgemäß abgewickelt werden. Möglich ist hin-
gegen auch die Anpassung des Vertrages an die 
neue Situation mit einem finanziellen Ausgleich. Dies 
kann durch die Vertragsparteien selber, möglicher-
weise im Streitfalle auch durch Gerichte erfolgen. Die 
Vertragsparteien können durch Kündigung versuchen 
den Vertrag aufzuheben. Ist eine Kündigung durch die 
Parteien nicht möglich, so kann eine Vertragsbeendi-
gung über die Gerichte angestrebt werden. Eine Zu-
ordnung zu einer der in Frage kommenden Währun-
gen ist möglich. Entweder erzielen die Parteien eine 
diesbezügliche Regelung oder die Gerichte. 
 
Ansprüche gegen den Vertragspartner 
 
Unter der Annahme, dass für derartige Ansprüche 
deutsches Recht anwendbar sein wird, kommt hier 
eine Anpassung des Vertrages wegen Störung der 
Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB in Betracht. 
Damit soll eine Korrektur des Vertrages in Situationen 
ermöglicht werden, in denen das Festhalten am ur-
sprünglich vereinbarten Vertragsinhalt für eine der 
Parteien nicht mehr zumutbar ist und das Festhalten 
am Vertrag zu untragbaren Ergebnissen führen wür-
de. Voraussetzung ist das Vorliegen einer Äquiva-
lenzstörung. Letztendlich spielt dabei auch die Frage 
der Vorhersehbarkeit der Währungsumstellung eine 
Rolle. Dabei ist zu prüfen, ob eine Anpassung des 
Vertrages durch optimalen Interessenausgleich zwi-
schen den Parteien erzielt werden kann oder ob der 
Vertrag aufzuheben ist. 
 
 
Zukünftige Verträge 
 
Hinsichtlich der Gestaltung von zukünftigen Verträgen 
sollte bedacht werden, dass ein Berufen auf die Stö-
rung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB wohl 
nicht möglich sein dürfte. Das Thema Euro-Austritt ist 
ebenso in der Diskussion wie die Namen von be-
stimmten Ländern in diesem Zusammenhang. Die 
Problematik rund um einen möglichen Euro-Austritt ist 
somit bekannt, ein Risiko daher vorhersehbar.  
Gerade deshalb sollten jedoch bestimmte Gestal-
tungsmöglichkeiten und verschiedene Verhaltenswei-
sen bedacht werden. 
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Zahlungsbeschleunigung 
 
Noch stärker als bisher sollte das Thema Zahlungs-
beschleunigung und Zahlungsziel in den Fokus rü-
cken. Die Zahlungsziele in den Rechnungen sollten 
soweit wie möglich verkürzt werden, möglicherweise 
sollte auch auf mit der Zeit Gewohnheit gewordene 
Zahlungsziele von 90 Tagen und mehr in verschiede-
nen Ländern verzichtet werden. Nach Ablauf der Zah-
lungsziele ist ein automatisches Mahnverfahren im 
Unternehmen mit bis zu zwei zeitlich eng aufeinander 
folgenden Mahnstufen einzuleiten. Gefolgt von der 
anschließenden Abgabe an ein Inkassounternehmen. 
Idealerweise gelingt es einem Unternehmen, die Ware 
gegen Vorkasse zu liefern. In diesem Fall braucht sich 
das Unternehmen um mögliche Zahlungsverzögerun-
gen oder -ausfälle keine Gedanken zu machen. 
 
Eigentumsvorbehalte 
 
Eigentumsvorbehalte sichern, wenn sie wirksam ver-
einbart werden, das Eigentum des Verkäufers bis zur 
vollständigen Bezahlung. Als zusätzliches Siche-
rungsmittel sollten sie daher stets bedacht werden. 
Auch für den Fall einer Insolvenz des Schuldners hat 
der Eigentumsvorbehalt eine Bedeutung. Besteht zu-
gunsten des Verkäufers ein Eigentumsvorbehalt, so 
kann er im Falle der Insolvenzfestigkeit ein Aussonde-
rungsrecht geltend machen und seine Ware vor Ver-
teilung an die Masse zurück erhalten. Auch besteht 
die Möglichkeit, dass der Eigentumsvorbehalt „abge-
kauft“ wird. Der Eigentumsvorbehaltsverkäufer ver-
zichtet gegen die Zahlung einer bestimmten Summe 
auf seinen Eigentumsvorbehalt. Dafür verliert er den 
Rang des bevorrechtigten oder gesicherten Gläubi-
gers und reiht sich als ungesicherter Gläubiger in die 
Gläubigerliste ein. 
Stets ist darauf zu achten, dass der Eigentumsvorbe-
halt wirksam vereinbart werden muss. In einigen Län-
dern reicht eine einseitige Bestimmung mittels Allge-
meiner Geschäftsbedingungen (AGB) nicht aus, eine 
vertragliche Vereinbarung ist notwendig. Andere Län-
der wiederum verlangen die Erstellung einer notariel-
len Urkunde oder die Eintragung des Eigentumsvor-
behalts in öffentliche Register. Erst dann kann der 
Eigentumsvorbehalt wirksam geltend gemacht wer-
den. 

Währung 
 
Hilfreich kann die Vereinbarung einer Zahlung in einer 
anderen Währung als Euro sein, sofern sich diese 
vereinbaren lässt. Im Falle eines Euro-Austritts mit 
Währungsumstellung und Währungswertverlust wäre 
die Zahlung in einer anderen Währung als Euro davon 
nicht betroffen. Die Vereinbarung von neutralen oder 
unkritischen Zahlungsorten  sollte ebenfalls in Be-
tracht gezogen werden. Und letztendlich sollten Zah-
lungen, die ein Unternehmen erhält, nicht auf Bank-
konten in Krisenländern erfolgen. Wenn der Schuldner 
zahlungsbereit ist, dann sollte das Geld auf Konten in 
sicheren Ländern überwiesen werden. 
 
Wertsicherungsklauseln 
 
Ein Gläubiger kann bei der Umstellung der Währung 
von Euro auf eine Landeswährung einen Kaufkraftver-
lust erleiden. Dieser Gläubiger wird daher bestrebt 
sein, sich mit einer Wertsicherungsklausel zu schüt-
zen. Danach könnte der Schuldner verpflichtet wer-
den, den durch eine Währungsumstellung eintreten-
den Kaufkraftverlust zusätzlich zum dann in Landes-
währung zu zahlenden Kaufpreis an den Gläubiger zu 
leisten.  
 
Regelungen über Verlustausgleich 
 
Grundsätzlich ist jede Vertragspartei für die ihr oblie-
gende Leistung verantwortlich. Die Leistung des Wa-
renempfängers ist die Vornahme der Kaufpreiszah-
lung. Bei den Regelungen zum Verlustausgleich soll 
der Fall der Währungsumstellung und –abwertung 
bedacht werden. Der dabei entstehende Verlust kann 
vertraglich vereinbart zwischen den Parteien aufgeteilt 
werden. Es erscheint angemessen, aufgrund vorste-
hender Anmerkungen dem Warenempfänger grund-
sätzlich 30% des Verlustausgleiches aufzubürden und 
die verbleibenden 70% zwischen den Parteien zu 
quoteln, so dass davon jede Partei beispielsweise das 
hälftige Risiko trägt. Natürlich sind auch andere Quo-
telungen möglich. 
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Nachverhandlungsklauseln 
 
Die Parteien könnten eine Regelung in den Vertrag 
aufnehmen, dass für den Fall der Währungsumstel-
lung eine Nachverhandlung stattfinden soll mit dem 
Ziel, eine angemessene Regelung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen zu finden. Es wird in 
diesem Fall keine feste Regelung für den Fall der 
Währungsumstellung geben, jedoch die Absicht der 
Parteien in Nachverhandlungen einzutreten. Grund-
sätzlich steht es dann im Interesse und Verhand-
lungsgeschick der Parteien, wie auf die Währungsum-
stellung und den Währungsverlust reagiert und der 
Schaden aufgeteilt werden soll. Nachteil der Nachver-
handlung ist die zeitliche Verzögerung und die Frage 
welche Regelung eingreift, wenn sich die Parteien 
nicht einigen.  
 
Außerordentliche Kündigungsrechte 
 
Mit einem außerordentlichen Vertragskündigungsrecht 
kann ein Lösen vom Vertrag beispielsweise für den 
Fall vereinbart werden, dass eine Gefahr für die Erfül-
lung der Vertragspflichten besteht, wie z.B. mangeln-
de Bonität des Vertragspartners.  
Um den Rückgriff auf gesetzliche Kündigungsregeln 
zu vermeiden, können auch sogenannte „MAC-
Klauseln“ („material adverse change“) vereinbart wer-
den. Diese sehen dann beispielsweise das Recht zur 
Kündigung des Vertrages vor, wenn sich die wirt-
schaftliche Lage des Schuldners verschlechtert. Das 
könnte der Fall sein, wenn dieser seine Leistungen 
voraussichtlich nicht mehr erbringen kann. Jedoch, 
und das zeigen bereits die Formulierungen, werden 
hier juristische Auslegungen der Begriffe notwendig 
sein. 
 
 
Ergebnis 
 
Gleich ob bestehende oder zukünftige Verträge – es 
zeigt sich, dass Unternehmen die derzeitige Lage im 
Euro-Land dazu nutzen sollten, sich kritisch mit den 
Fragen der Vertragsgestaltung auseinander zu set-
zen. Gut vorbereitet und auf Eventualitäten eingestellt 
kann das Auslandsgeschäft auch weiter betrieben 
werden.  
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